
Resolution 4 : gegen willkürliche Arbeitszeiten

Objekttyp: Chapter

Zeitschrift: Gewerkschaftliche Rundschau : Vierteljahresschrift des
Schweizerischen Gewerkschaftsbundes

Band (Jahr): 78 (1986)

Heft 2

PDF erstellt am: 02.05.2024

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch



im Gesundheitswesen ermächtigt. Das Konzept des koordinierten
Sanitätsdienstes hilft mit, den Krieg als von Ärzten und Krankenschwestern

beherrschbar darzustellen. Wir fordern den SGB und die ihm

angeschlossenen kantonalen Gewerkschaftsbünde auf, überall dort rechtzeitig

aktiv zu werden, wo in den kantonalen Parlamenten entsprechende

Gesetzgebungen vorbereitet werden.

Resolution 4

Gegen willkürliche Arbeitszeiten
Wir Gewerkschafterinnen des SGB setzen uns mit unserem ganzen Einsatz

für eine generelle Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich
ein. Der erste Schritt dazu ist die seit langem geforderte 40-Stunden-
Woche. Die generelle Herabsetzung der Arbeitszeit bringt besonders den

doppelt belasteten Frauen mehr Zeit zur Erholung, für Kultur und

Geselligkeit, bessere Möglichkeit, die Aufgaben in Familie und Haushalt
zwischen den Eltern aufzuteilen.
Wir warnen vor der sogenannten Arbeitszeitflexibilisierung, wie sie die

Unternehmer heute vielerorts einführen wollen. Hinter diesem Zauberwort

der Unternehmensfuhrung verbirgt sich nichts anderes als die

Absicht, die Arbeitnehmerinnen möglichst flexibel an Produktion und
Rentabilität anzupassen, die festangestellte Belegschaft auf ein Minimum zu

reduzieren und je nach Bedarf mit wechselndem Hilfspersonal zu

arbeiten, die Lohnkosten zu senken.
Für die Arbeiterin, die ein berechtigtes Bedürfnis hat, nicht voll zu

arbeiten, hat dies Folgen: Individuelle Arbeitsverträge ausserhalb
gesamtarbeitsvertraglichen Lösungen, bringen weniger Sicherheit, weniger
Schutz, oft weniger Lohn. Arbeitszeitformen wie Arbeit auf Abruf,
sogenannte Kapovaz-Verträge (orientiert am Arbeitsanfall), Jahresarbeitszeiten

führen nicht zu mehr persönlicher Freiheit, sondern zu mehr

Abhängigkeit und in aller Regel zu einer Arbeitszeitverkürzung ohne vollen

Lohnausgleich.
Teilzeitarbeit ist für viele von uns Frauen solange Bedürfnis und Notwendigkeit,

als wir allein für die Hausarbeit und Kindererziehung zuständig
sind. Es ist heute die Aufgabe der Gewerkschaften, Teilzeitarbeit als

«normales» Arbeitsverhältnis zu betrachten, damit Teilzeitarbeitende dem

entsprechenden Schutz und der Sicherheit der Gesamtarbeitsverträge
unterstellt sind.

Resolution 5

Arbeitszeitverkü rzung
Die Gewerkschafterinnen des SGB bekennen sich grundsätzlich zu einer

allgemeinen Arbeitszeitverkürzung mit vollem Lohnausgleich. Dabei ist

jedoch auf das Wohl der Arbeitnehmer Rücksicht zu nehmen. Insbeson-
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